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chung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634) - unter Berü cksichti-
gung der aktuell gü ltigen Ä nderungen, die Einleitung des Verfahrens zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Nö rdlich der Kapellenflur“ in Flur 1 
der Gemarkung Eiweiler beschlossen.
Die Flä chennutzungsplanä nderung soll gleichzeitig mit dem Bebau-
ungsplan „Nö rdlich der Kapellenflur“ im Parallelverfahren gemä ß § 8 
Abs. 3 BauGB durchgefü hrt werden.
Der Aufstellungsbeschluss vom 09.11.2023 wird durch den Beschluss 
vom 20.02.2025 ersetzt und wird gemä ß § 2 Abs. 1 BauGB hiermit 
ö ffentlich bekannt gemacht.
Der geä nderte/verkleinerte Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
erstreckt sich ü ber nachfolgende Grundstü cke:
Gemarkung Eiweiler, Flur 1, Parz.-Nr. 7/13 Teilflä che
Parz.-Nr. 161/2 TF, 174/1 TF, 174/2 TF, 175 TF, 176 TF, 177, 178, 179, 
180 TF, 181 sowie 182/1 TF (TF = Teilflä che; die Ä nderungen sind fett 
gedruckt)
Die genauen Grenzen des neuen Geltungsbereiches des Bebauungs-
planes sind dem beigefü gten Lageplan zu entnehmen; groß ca. 1,1 ha.
Die Gemeinde Nohfelden plant die Ausweisung eines neuen Wohngebie-
tes nö rdlich der bestehenden Wohnbebauung der Straße „Kapellenflur“ 
im Ortsteil Eiweiler. Auf der im Rahmen des Wohn- und Gewerbeflä chen-
konzeptes der Gemeinde Nohfelden (2022) priorisierten Flä che sollen 
Wohnbaugrundstü cke fü r die Errichtung von Wohngebä uden entstehen. 
Der Geltungsbereich/Die Abgrenzung entspricht dem im Wohn- und 
Gewerbeflä chenkonzept ermittelten Wohnraumbedarf bis 2036 fü r den 
Ortsteil Eiweiler.
Der im sü dö stlichen Teil des Plangebietes gelegene Spielplatz soll pla-
nungsrechtlich gesichert werden.
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt aus ö stlicher Richtung in Ver-
lä ngerung der Straße „Zur Eifelbach“. Fü r die Erschließung der einzel-
nen Wohnbaugrundstü cke ist eine Stichstraße mit Wendemö glichkeiten 
geplant. Die Erschließungsanlagen sind so konzipiert, dass perspek-
tivisch die Entwicklung eines 2. Bauabschnittes nach Nordwesten hin 
mö glich ist. Die erforderlichen Stellplä tze (ruhender Verkehr) kö nnen 
vollstä ndig innerhalb des Plangebietes auf den jeweiligen Grundstü cken 
untergebracht werden.
Das Plangebiet umfasst im sü dö stlichen Bereich einen Spielplatz; die 
ü brigen Flä chen werden landwirtschaftlich genutzt. Der Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes wird im Sü dosten durch Wohnbebauung 
der Straße „Kapellenflur“ samt zugehö riger Freiflä chen (Hs.-Nrn. 2, 4 
und 6), im Nordosten und Sü dwesten durch landwirtschaftlich genutzte 
Flä chen samt Gehö lzstrukturen, im Westen durch einen Wirtschaftsweg 
und landwirtschaftlich genutzte Flä chen sowie im Sü dosten und Norden 
durch landwirtschaftlich genutzte Flä chen begrenzt.
Aktuell beurteilt sich die planungsrechtliche Zulä ssigkeit des Vorhabens 
zu Teilen nach § 35 BauGB (Zulä ssigkeit von Vorhaben im Außenbe-
reich). Danach ist die Planung nicht realisierungsfä hig. Es bedarf daher 
der Aufstellung eines Bebauungsplanes.
Der bestehende Flä chennutzungsplan der Gemeinde Nohfelden stellt 
fü r das Plangebiet „Flä chen fü r die Landwirtschaft dar. Der vorliegende 
Bebauungsplan „Nö rdlich der Kapellenflur“ widerspricht damit dem 
Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2, wonach Bebauungsplä ne aus dem 
Flä chennutzungsplan zu Entwickeln sind. Aus diesem Grund wird fü r 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Nö rdlich der Kapellenflur“ 
der Flä chennutzungsplan im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB 
teilgeä ndert.
Des Weiteren hat der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden in seiner 
Sitzung am 20.02.2025 - ö ffentlicher Sitzungsteil - den Entwurf zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes „Nö rdlich der Kapellenflur“ in Flur 1 der 
Gemarkung Eiweiler, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und Text-
teil (Teil B) und Begrü ndung gebilligt und die frü hzeitige Beteiligung der 
Ö ffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), der Behö rden 
und sonstigen Trä ger ö ffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB sowie 
der Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes wird eine Umweltprü -
fung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durchgefü hrt und ein Umweltbericht gem. 
§ 2a BauGB erstellt. Ein Entwurf des Umweltberichtes liegt bereits vor 
und wird nach Abschluss der frü hzeitigen Beteiligung der Ö ffentlichkeit, 
der Behö rden und sonstiger Trä ger ö ffentlicher Belange sowie der Nach-
bargemeinden gem. § 3 Abs. 1 BauGB, § 4 Abs. 1 BauGB und § 2 Abs. 
2 BauGB fertiggestellt.
Gemä ß § 3 Abs. 1 BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), unter Berü cksichtigung der aktuell 
gü ltigen Ä nderungen, wird hiermit ö ffentlich bekannt gemacht, dass der 
Entwurf Bebauungsplanes „Nö rdlich der Kapellenflur“, bestehend aus 
Planzeichnung (Teil A) und Textteil (Teil B), Begrü ndung und Umweltbe-
richt, in der Zeit vom 04.03.2025 bis einschließlich 04.04.2025 auf der 
Internetseite der Gemeinde unter www.nohfelden.de unter folgendem 
Pfad: https://www.nohfelden.de/rathaus-service/ verö ffentlicht und zur 
Ansicht und zum Herunterladen bereitgehalten werden. Der Inhalt dieser 
Bekanntmachung ist ebenfalls eingestellt.
Die oben genannten Unterlagen kö nnen wä hrend des v. g. genannten 
Zeitraums zusä tzlich im Rathaus der Gemeinde Nohfelden, An der Burg, 
Zimmer Nr. 1.13, wä hrend der allgemeinen Dienststunden (Montag 
bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie Montag bis Donners-
tag von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr bzw. Donnerstag, dem 13.03.2025 u. 
27.03.2025, bis 18.00 Uhr) eingesehen werden.

Hinweise zum Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des 
§ 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO und dem 
Saarlä ndischen Datenschutzgesetz.
Es wird ausdrü cklich darauf hingewiesen, dass ein Flä chennutzungs-
plan-/Bebauungsplanverfahren ein ö ffentliches Verfahren ist und daher 
in der Regel alle dazu eingehenden Stellungnahmen in ö ffentlichen Sit-
zungen beraten und entschieden werden. Soll eine Stellungnahme nur 
anonym behandelt werden, ist dies auf derselben eindeutig zu vermer-
ken.
Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhal-
ten Sie keine Mitteilung ü ber das Ergebnis der Prü fung. Weitere Infor-
mationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: Informationspflichten bei 
der Erhebung von Daten im Rahmen der Ö ffentlichkeitsbeteiligung nach 
BauGB (Art. 13 DSGVO), welches mit ausliegt.
Nohfelden, den 25.02.2025
gez.
Andreas Veit
-Bü rgermeister-

Aufstellung des Bebauungsplanes  
„Nö rdlich der Kapellenflur“ in Flur 1 der 

Gemarkung Eiweiler
hier: Bekanntmachung der Anpassung des Geltungsbereiches 
sowie der Verö ffentlichung im Internet und der frü hzeitigen Beteili-
gung der Ö ffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB
Der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden hatte in seiner Sitzung am 
09.11.2023 - ö ffentlicher Sitzungsteil - gemä ß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 
BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 
(BGBI. I S. 3634) - unter Berü cksichtigung der aktuell gü ltigen Ä nde-
rungen - die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungs-
planes „Nö rdlich der Kapellenflur“ in Flur 1 der Gemarkung Eiweiler 
beschlossen.
Der v. g. Beschluss des Gemeinderates zur Einleitung des Verfahrens 
wurde gemä ß § 2 Abs. 1 BauGB am 17.11.2023 ö ffentlich bekannt 
gemacht.
Auf Grund der Vorabstimmung des Plangebietes mit der Landesplanung 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden am 20.02.2025 - ö ffent-
licher Sitzungsteil - die Ä nderung des Geltungsbereiches und gemä ß § 
1 Abs. 3 BauGB und § 2 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntma-
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gem. § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 
BauGB beschlossen.
Im Rahmen der Teilä nderung des Flä chennutzungsplanes wird eine 
Umweltprü fung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durchgefü hrt und ein Umwelt-
bericht gem. § 2a BauGB erstellt. Ein Entwurf des Umweltberichtes liegt 
bereits vor und wird nach Abschluss der frü hzeitigen Beteiligung der 
Ö ffentlichkeit, der Behö rden und sonstiger Trä ger ö ffentlicher Belange 
sowie der Nachbargemeinden gem. § 3 Abs. 1 BauGB, § 4 Abs. 1 
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB fertiggestellt.
Gemä ß § 3 Abs. 1 BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), unter Berü cksichtigung der aktu-
ell gü ltigen Ä nderungen, wird hiermit ö ffentlich bekannt gemacht, dass 
der Entwurf der Teilä nderung des Flä chennutzungsplanes, bestehend 
aus Planzeichnung, Begrü ndung und Umweltbericht in der Zeit vom 
04.03.2025 bis einschließlich 04.04.2025 auf der Internetseite der 
Gemeinde unter www.nohfelden.de unter folgendem Pfad: https://www.
nohfelden.de/rathaus-service/ verö ffentlicht und zur Ansicht und zum 
Herunterladen bereitgehalten werden. Der Inhalt dieser Bekanntma-
chung ist ebenfalls eingestellt.
Die oben genannten Unterlagen kö nnen wä hrend des v. g. genannten 
Zeitraums zusä tzlich im Rathaus der Gemeinde Nohfelden, An der Burg, 
Zimmer Nr. 1.13, wä hrend der allgemeinen Dienststunden (Montag 
bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie Montag bis Donners-
tag von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr bzw. Donnerstag, dem 13.03.2025 u. 
27.03.2025, bis 18.00 Uhr) eingesehen werden.
Der Inhalt dieser ortsü blichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 4 
BauGB und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterla-
gen sind zusä tzlich ü ber das zentrale Internetportal des Landes (https://
www.uvp-verbund.de/kartendienste ) elektronisch abrufbar.
Wä hrend der zuvor genannten Frist kö nnen von jedermann Stellungnah-
men elektronisch per Mail an die E-Mail-Adresse info@nohfelden.de, bei 
Bedarf auch schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen kö nnen bei der Beschlussfas-
sung ü ber die Teilä nderung des Flä chennutzungsplans unberü cksichtigt 
bleiben, sofern die Kommune deren Inhalt nicht kannte und nicht hä tte 
kennen mü ssen und deren Inhalt fü r die Rechtmä ßigkeit des Bauleit-
plans nicht von Bedeutung ist.
Die Ö ffentlichkeit kann sich gemä ß § 3 Abs. 1 BauGB frü hzeitig ü ber die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung informieren und zur Planung 
ä ußern.
Hinweise zum Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des 
§ 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO und dem 
Saarlä ndischen Datenschutzgesetz.
Es wird ausdrü cklich darauf hingewiesen, dass ein Flä chennutzungs-
plan-/Bebauungsplanverfahren ein ö ffentliches Verfahren ist und daher 
in der Regel alle dazu eingehenden Stellungnahmen in ö ffentlichen Sit-
zungen beraten und entschieden werden. Soll eine Stellungnahme nur 
anonym behandelt werden, ist dies auf derselben eindeutig zu vermer-
ken.
Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhal-
ten Sie keine Mitteilung ü ber das Ergebnis der Prü fung. Weitere Infor-
mationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: Informationspflichten bei 
der Erhebung von Daten im Rahmen der Ö ffentlichkeitsbeteiligung nach 
BauGB (Art. 13 DSGVO), welches mit ausliegt.
Nohfelden, den 25.02.2025
gez.
Andreas Veit
-Bü rgermeister-

Der Inhalt dieser ortsü blichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 4 
BauGB und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterla-
gen sind zusä tzlich ü ber das zentrale Internetportal des Landes (https://
www.uvp-verbund.de/kartendienste ) elektronisch abrufbar.
Wä hrend der zuvor genannten Frist kö nnen von jedermann Stellungnah-
men elektronisch per Mail an die E-Mail-Adresse info@nohfelden.de, bei 
Bedarf auch schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen kö nnen bei der Beschlussfas-
sung ü ber die Teilä nderung des Flä chennutzungsplans unberü cksichtigt 
bleiben, sofern die Kommune deren Inhalt nicht kannte und nicht hä tte 
kennen mü ssen und deren Inhalt fü r die Rechtmä ßigkeit des Bauleit-
plans nicht von Bedeutung ist.
Die Ö ffentlichkeit kann sich gemä ß § 3 Abs. 1 BauGB frü hzeitig ü ber die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung informieren und zur Planung 
ä ußern.
Hinweise zum Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des 
§ 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO und dem 
Saarlä ndischen Datenschutzgesetz.
Es wird ausdrü cklich darauf hingewiesen, dass ein Flä chennutzungs-
plan-/Bebauungsplanverfahren ein ö ffentliches Verfahren ist und daher 
in der Regel alle dazu eingehenden Stellungnahmen in ö ffentlichen Sit-
zungen beraten und entschieden werden. Soll eine Stellungnahme nur 
anonym behandelt werden, ist dies auf derselben eindeutig zu vermer-
ken.
Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhal-
ten Sie keine Mitteilung ü ber das Ergebnis der Prü fung. Weitere Infor-
mationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: Informationspflichten bei 
der Erhebung von Daten im Rahmen der Ö ffentlichkeitsbeteiligung nach 
BauGB (Art. 13 DSGVO), welches mit ausliegt.
Nohfelden, den 25.02.2025
gez.
Andreas Veit
-Bü rgermeister-

Teilä nderung des Flä chennutzungsplanes im 
Bereich des Bebauungsplanes  

„Nö rdlich der Kapellenflur“ in Flur 1 
 der Gemarkung Eiweiler

hier: Bekanntmachung der Anpassung des Geltungsbereiches 
sowie der Verö ffentlichung im Internet und der frü hzeitigen Beteili-
gung der Ö ffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB
Der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden hatte in seiner Sitzung am 
09.11.2023 – ö ffentlicher Sitzungsteil - die Einleitung des Verfahrens 
zur Teilä nderung des Flä chennutzungsplanes der Gemeinde Nohfelden 
gemä ß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 8 Abs. 3 
BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 
(BGBI. I S. 3634) - unter Berü cksichtigung der aktuell gü ltigen Ä nderun-
gen – fü r den Bereich des Bebauungsplanes „Nö rdlich der Kapellenflur“ 
in Flur 1 der Gemarkung Eiweiler beschlossen.
Der v. g. Beschluss des Gemeinderates zur Einleitung des Verfahrens 
wurde gemä ß § 2 Abs. 1 BauGB am 17.11.2023 ö ffentlich bekannt 
gemacht.
Auf Grund der Vorabstimmung des Plangebietes mit der Landesplanung 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden am 20.02.2025 - ö ffent-
licher Sitzungsteil - die Ä nderung des Geltungsbereiches und die Ein-
leitung des Verfahrens zur Teilä nderung des Flä chennutzungsplanes fü r 
den Bereich des Bebauungsplanes „„Nö rdlich der Kapellenflur“ in Flur 
1 der Gemarkung Eiweiler, gemä ß § 1 Abs. 3 BauGB und § 2 Abs. 1 
BauGB in Verbindung mit § 8 Abs. 3 BauGB in der Fassung der Bekannt-
machung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634) - unter Berü cksich-
tigung der aktuell gü ltigen Ä nderungen, beschlossen.
Die Flä chennutzungsplanä nderung soll gleichzeitig mit dem Bebau-
ungsplan „Nö rdlich der Kapellenflur“ im Parallelverfahren gemä ß § 8 
Abs. 3 BauGB durchgefü hrt werden.
Der Aufstellungsbeschluss vom 09.11.2023 wird durch den Beschluss 
vom 20.02.2025 ersetzt und wird gemä ß § 2 Abs. 1 BauGB hiermit 
ö ffentlich bekannt gemacht.
Gegenstand der Teilä nderung des Flä chennutzungsplanes ist die Dar-
stellung einer Wohnbauflä che, um die Errichtung von Wohngebä uden 
planerisch vorzubereiten. Aktuell stellt der Flä chennutzungsplan ü ber-
wiegend eine Flä che fü r Landwirtschaft dar.
Die geä nderte Grenze des rä umlichen Geltungsbereiches der Teilä n-
derung des Flä chennutzungsplanes umfasst den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes „Nö rdlich der Kapellenflur“. Die genauen Grenzen 
des Geltungsbereiches der Teilä nderung des Flä chennutzungsplanes 
sind dem beigefü gten Lageplan zu entnehmen. Er umfasst eine Flä che 
von ca. 1,1 ha.
Des Weiteren hat der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden in seiner 
Sitzung am 20.02.2025 – ö ffentlicher Sitzungsteil - den Entwurf zur 
Teilä nderung des Flä chennutzungsplanes im Bereich des Bebauungs-
planes „Nö rdlich der Kapellenflur“ in Flur 1 der Gemarkung Eiweiler, 
bestehend aus der Planzeichnung und Begrü ndung gebilligt und die 
frü hzeitige Beteiligung der Ö ffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB), der Behö rden und sonstigen Trä ger ö ffentlicher Belange 
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men zu Anpassungen innerhalb der Planzeichnung und des Textteiles 
gefü hrt haben.
Des Weiteren wird der in Kraft getretene Bebauungsplan gemä ß § 10a 
Abs. 2 BauGB zusä tzlich in das Internet

(https://www.nohfelden.de/rathaus-service/)
eingestellt und ist dort zugä nglich.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „1. Ä nderung - Erweiterung 
Auf dem Ebert“ in der Gemeinde Nohfelden im Ortsteil Tü rkismü hle und 
Gonnesweiler wurde im vereinfachten Verfahren ohne frü hzeitige Betei-
ligung der Ö ffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) und frü hzeitiger Beteiligung 
der Trä ger ö ffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) durchgefü hrt.
Es wird darauf hingewiesen, dass gemä ß § 13 Abs. 2 und 3 BauGB von 
einer Umweltprü fung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfü gbar sind, der 
zusammenfassenden Erklä rung nach § 10a Abs. 1 BauGB und von der 
frü hzeitigen Unterrichtung und Erö rterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 
1 BauGB abgesehen wurde.
Hinweise gemä ß §§ 214, 215 BauGB
Auf die Voraussetzungen fü r die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mä ngeln der Abwä gung 
sowie die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB wird hingewiesen.
Unbeachtlich werden demnach:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berü cksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 

Verletzung der Vorschriften ü ber das Verhä ltnis des Bebauungs-
plans und des Flä chennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mä ngel des Abwä -
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebau-
ungsplanes schriftlich gegenü ber der Gemeinde unter Darlegung des 
die Verletzung begrü ndenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB 
beachtlich sind.
Hinweise gemä ß § 44 BauGB
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
wird hingewiesen. Danach erlö schen Entschä digungsansprü che fü r die 
in §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten eingetretenen Vermö gensnach-
teile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjah-
res, in dem die Vermö gensnachteile eingetreten sind, die Fä lligkeit des 
Anspruchs herbeigefü hrt wird.
Hinweise gemä ß § 12 Abs. 6 KSVG
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) oder aufgrund dieses 
Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der ö ffentli-
chen Bekanntmachung als von Anfang an gü ltig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften ü ber die Genehmigung oder die ö ffentliche 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
2. vor Ablauf der vorbezeichneten Frist (Satz 1 des § 12 Abs. 6 KSVG) 

der Bü rgermeister dem Beschluss widersprochen oder die Kom-
munalaufsichtsbehö rde den Beschluss beanstandet hat oder der 
Verfahrens- oder Formmangel gegenü ber der Gemeinde unter 
Bezeichnung der Tatsache, die den Mangel ergibt, schriftlich gerü gt 
worden ist.

Nohfelden, den 25.02.2025
gez.
Andreas Veit
-Bü rgermeister-

Vorhabenbezogener Bebauungsplan  
„1. Ä nderung

Erweiterung Auf dem Ebert“ in Flur 4 der Gemarkung 
Tü rkismü hle sowie in Flur 9 der Gemarkung 

Gonnesweiler
hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses
Der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden hat am 20.02.2025 den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „1. Ä nderung - Erweiterung Auf 
dem Ebert“ in Flur 4 der Gemarkung Tü rkismü hle sowie in Flur 9 der 
Gemarkung Gonnesweiler gemä ß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BauGB), 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. 
S. 3634), unter Berü cksichtigung der aktuell gü ltigen Ä nderungen, als 
Satzung beschlossen.
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist auf 
dem anliegenden Lageplan entsprechend gekennzeichnet.
Dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan ersetzt in einem Teilbereich 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Erweiterung Auf dem 
Ebert“ aus dem Jahr 2021.
Der v. g. Satzungsbeschluss wird hiermit gemä ß § 10 Abs. 3 BauGB, in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. S. 
3634), unter Berü cksichtigung der aktuell gü ltigen Ä nderungen, ortsü b-
lich bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan „1. Ä nderung - Erweiterung Auf dem Ebert“ in Flur 4 der 
Gemarkung Tü rkismü hle sowie in Flur 9 der Gemarkung Gonnes-
weiler in Kraft.
Jedermann kann den v. g. Bebauungsplan, bestehend aus Planzeich-
nung (Teil A) und Textteil (Teil B) sowie Begrü ndung, im Rathaus der 
Gemeinde Nohfelden, Bauamt, Zimmer 1.13, wä hrend der allgemeinen 
Dienststunden einsehen und ü ber dessen Inhalt Auskunft verlangen.
Auch kö nnen auf Verlangen die Abwä gungsergebnisse eingesehen wer-
den. Abwä gungsergebnisse werden an Behö rden und sonstige Trä ger 
ö ffentlicher Belange sowie Bü rger*innen mitgeteilt, deren Stellungnah-


